


 
5. Das flexible Präventionsbudget darf die Pflegeversicherung nicht zusätzlich

belasten. Auch durch ein Konzept der Zeitvergütung darf es weder zu einer
Benachteiligung der Versicherten, noch zu einer Erhöhung der
Leistungsausgaben der Pflegeversicherung kommen. Zeitvergütungen passen für
Betreuungsleistungen, nicht aber für körperbezogene Pflegemaßnahmen, für die
sich die bisherigen Komplexvergütungen bewährt haben.

 
Ich hoffe, diese Hinweise sind für die weitere Diskussion hilfreich; sehr gerne stehe ich
auch zum weiteren, vertiefenden Austausch zur Verfügung. Ich freue mich auf unsere
nächste Begegnung.
 
Ein schönes Wochenende und beste Grüße
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